
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – RESTAURANT VICTORIA 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil des vom Veranstalter erteilten 
Auftrages für Veranstaltungen an das HOTEL VICTORIA. Anderslautende Bedingungen sind ungültig. 
Der Veranstalter unterwirft sich diesen Bedingungen sowie allen einschlägigen gewerberechtlichen 
Vorschriften und übernimmt durch seine Auftragserteilung die Haftung für deren Einhaltung. 
 

STORNOBEDINGUNGEN 
Ab Eingangsdatum der fixen Bestätigung durch den Kunden/Veranstalter garantiert das Hotel die 
Reservierung für 14 Tage. Innerhalb dieser Frist von 14 Tagen ist eine Anzahlung von € 200,00 - € 
500,00 (je nach Personenanzahl) an das Hotel zu leisten. Erst nach Eingang dieser Anzahlung gilt die 
Buchung auch seitens des Hotels als fixierte Buchung. Eine kostenfreie Stornierung ist demnach nur 
innerhalb dieser Anzahlungsfrist von 14 Tagen möglich. 
Bei Nichteinhaltung der Anzahlungsfrist behält sich das Hotel vor, den reservierten Raum anderweitig 
zu vergeben. 
Stornierung innerhalb von 6 Tagen vor der Veranstaltung . . . 100% des gebuchten Arrangements als 
Stornogebühr 
 

GARANTIE & VERRECHNUNG 
Spätestens 5 Werktage vor der Veranstaltung wird die Bekanntgabe der Speisenauswahl / des 
gewählten Arrangements, sowie die genaue Anzahl der teilnehmenden Personen benötigt. Diese Zahl 
gilt als garantierte Mindestteilnehmerzahl und wird dem Veranstalter in jedem Fall in Rechnung 
gestellt. Sollten darüber hinaus mehr Personen (als bestellt) teilnehmen, so wird die tatsächlich 
anwesende Personenanzahl verrechnet.  
 

PREISE, RECHNUNGSLEGUNG & GERICHTSSTAND 
Alle angebotenen Preise verstehen sich in Euro und inklusive aller Steuern, Abgaben und 
Bedienungsgeld. Gültig bis auf Widerruf. Rechnungen sind ohne Abzüge, innerhalb von 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum zu zahlen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen verrechnet. Gerichtsstand ist 
Zell am See. 
 

SPEISEN & GETRÄNKE 
Ohne schriftliche Genehmigung der HOTEL VICTORIA REICHKENDLER GMBH Geschäftsführung 
dürfen keinerlei Speisen und Getränke zur Konsumation in das Hotel und angeschlossene 
Räumlichkeiten gebracht werden. Das Hotel Victoria behält sich vor, für mitgebrachte Speisen und 
Getränke ein entsprechendes Entgelt zu verrechnen. Wir weisen darauf hin, dass es für Sie und Ihre 
Gäste auch nicht möglich ist, Speisen vom Buffet nach Hause mitzunehmen. 
 

DEKORATION 
Sämtliche durch die Herstellung und den Abbau von Dekorationsmaterial entstehenden Kosten gehen 
zu Lasten des Veranstalters. 
 

HAFTUNG 
Für Schäden, die durch Gäste, Mitarbeiter oder Beauftragte des Veranstalters verursacht werden, 
haftet dieser selbst. Das Hotel haftet für Schäden an eingebrachten Gegenständen oder Verlust 
derselben nur bei eigenem Verschulden und keinesfalls bei Verschulden von Dritten. 
 

MUSIK 
Sollte eine Veranstaltung mit Musikdarbietung geplant sein, ist der Veranstalter verpflichtet, die 
notwendige Anmeldung bei AKM und Vergnügungssteuer rechtzeitig einzubringen und die bestätigten 
Formulare spätestens eine (1) Woche vor der Veranstaltung vorzulegen. Wir bitten um Verständnis, 
dass bei übermäßiger Lärmbelästigung der Hotelgäste die Musikvorführung durch den 
verantwortlichen Hotelmitarbeiter abgebrochen werden kann. Musik kann grundsätzlich bis 24.00 Uhr 
(ab 22.00 Uhr in reduzierter Lautstärke) gespielt werden 
 

KÜNDIGUNG DURCH DAS HOTEL 
Das Hotel kann das Vertragsverhältnis beenden, wenn die Veranstaltung den reibungslosen Ablauf 
des Geschäftsbetriebes gefährdet, der Veranstalter gesetzliche Auflagen verletzt, der Ruf sowie die 
Sicherheit des Hauses gefährdet sind, vereinbarte A-Konto-Zahlungen nicht rechtzeitig eintreffen, 
sowie im Fall höherer Gewalt. Der Veranstalter ist in einem solchen Fall keinesfalls zur 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen berechtigt. 


